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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Steuerentstehung bei Teilleistungen 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 16. Dezember 2022 ein 
Schreiben zur Steuerentstehung bei Teilleistungen veröffentlicht. 

Hintergrund 

Mit Urteil vom 26. Juni 2019 – V R 8/19 (V R 51/16), hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) zunächst entschieden, Unternehmer könnten sich bei 
ratenweise vergüteten Vermittlungsleistungen auf eine unmittelbare Anwendung 
von Art. 64 Abs. 1 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) berufen. Diese 
Entscheidung ist aufgrund der neuesten Rechtsprechung des BFH in seinem 
Urteil vom 1. Februar 2022 – V R 37/21 (V R 16/19), insoweit überholt (siehe 
unseren Blogbeitrag). 

Mit Urteil vom 1. Februar 2022 – V R 37/21 (V R 16/19), hat der BFH 
entschieden, die Steuerentstehung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 1 
UStG sei nicht auf bereits fällige Entgeltansprüche beschränkt. Eine Teilleistung 
im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG, bei der für bestimmte 
Teile einer wirtschaftlich teilbaren Leistung das Entgelt gesondert vereinbart wird, 
erfordere eine Leistung mit kontinuierlichem oder wiederkehrendem Charakter. 
Der nationale Begriff der Teilleistung in § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 
UStG entspreche zumindest im Regelfall den Begrifflichkeiten des Art. 64 Abs. 1 
MwStSystRL, da es sich bei der wirtschaftlich teilbaren Leistung um eine Leistung 
mit 
einem "kontinuierlichen oder wiederkehrenden Charakter" handele. Eine 
Anwendung von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG auf eine einmalige 
Leistung gegen bloße Ratenzahlung sei ausgeschlossen. 

Dadurch entfielen die Zweifel an einer zutreffenden Umsetzung von Art. 64 Abs. 
1 MwStSystRL durch den nationalen Teilleistungsbegriff, die zuvor aufgrund des 
EuGH-Urteils baumgarten sports & more vom 29. November 2018 - C-548/17 
(EU:C:2018:970) (Vorabentscheidung zum BFH-Urteil vom 26. Juni 2019 – V R 
8/19 (V R 51/16)) entstanden seien. 

Ferner hat der BFH in seinem o.g. Urteil vom 1. Februar 2022 entschieden, dass 
die Vereinbarung einer Ratenzahlung keine Uneinbringlichkeit i.S. von § 17 Abs. 
2 Nr. 1 UStG begründet. 

Im Umsatzsteuer-Anwendungserlass werden dazu Anpassungen in 
den Abschnitten 13.1, 13.4 und 17.1 vorgenommen. 

Die Regelungen des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 14. Dezember 2022, III C 2 - S 7270/19/10001 :003. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/232254/steuerentstehung-bei-vermittlungsleistungen-und-ratenzahlungen/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-12-14-USt-Steuerentstehung-Teilleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 22. Dezember 2022 

 
 
§ 10b Abs. 1 Satz 8 Nr. 2 EStG ist dahin auszulegen, dass 
Mitgliedsbeiträge an eine gemeinnützige Körperschaft, die 
kulturelle Betätigungen fördert, die in erster Linie der 
Freizeitgestaltung dienen, auch dann nicht als Sonderausgaben 
abziehbar sind, wenn die Körperschaft daneben noch einen 
weiteren Zweck fördert, der nicht in § 10b Abs. 1 Satz 8 EStG 
genannt ist. Die Rechtmäßigkeit der Hinweise zur Ausstellung von 
Zuwendungsbestätigungen kann im Wege der Feststellungsklage 
überprüft werden. Für die Beurteilung von Feststellungsklagen ist 
die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem FG maßgeblich. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Vorbereitende oder bestimmende Schriftsätze und deren Anlagen 
sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die 
durch einen Rechtsanwalt eingereicht werden, sind ab dem 
01.01.2022 als elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches 
gilt für die nach § 62 Abs. 2 FGO vertretungsberechtigten 
Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg i.S. des § 52a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FGO zur Verfügung steht.  
 
Berufsausübungsgesellschaften in Gestalt einer 
Steuerberatungsgesellschaft mbH, für die erst ab dem 01.01.2023 
ein sicherer Übermittlungsweg in Gestalt des besonderen 
elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) eingerichtet wird, 
sind nach § 52d Satz 2 FGO erst ab diesem Zeitpunkt verpflichtet, 
vorbereitende oder bestimmende Schriftsätze und deren Anlagen 
sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen unter 
Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs als elektronisches 
Dokument zu übermitteln.  
 
Eine nach § 52d Satz 2 FGO (noch) nicht nutzungspflichtige 
Prozessbevollmächtigte in Gestalt einer 
Steuerberatungsgesellschaft mbH wird nicht dadurch 
nutzungspflichtig, weil für sie ein gesetzlicher Vertreter handelt, der 
in seiner beruflichen Funktion als Rechtsanwalt nach § 52d Satz 1 
FGO nutzungspflichtig wäre, wenn er als solcher selbst dem 
Gericht gegenüber auftreten würde. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 

X R 7/21: Kein Abzug 
von Mitgliedsbeiträgen 
an Körperschaften, die 
kulturelle Betätigungen 
fördern 
 
 
 
 
Urteil vom 28. September 
2022 
 

IX R 3/22: Zulässigkeit 
einer im Jahr 2022 von 
einer 
Steuerberatungsgesell
schaft mbH per 
Telefax eingelegten 
Revision 
 
 
 
Zwischenurteil vom 25. 
Oktober 2022 

  
   

 
   

 
 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210242/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210247/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210247/
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Kauft eine Erzeugergenossenschaft Lebensmittel von ihren 
Mitgliedern in ihrer Eigenschaft als Erzeuger an und liefert diese 
Lebensmittel in eigenem Namen und auf eigene Rechnung an 
Abnehmer weiter, sind "Marktgebühren", die die 
Erzeugergenossenschaft von dem an die Erzeuger zu zahlenden 
Kaufpreis abzieht, kein Entgelt für eine Vermarktungsleistung. 
 
 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beförderung kranker oder verletzter Personen oder solcher mit 
Behinderung durch einen hierfür anerkannten Unternehmer ist als 
"eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbundene Dienstleistung" i.S. des Art. 132 Abs. 1 Buchst. g 
MwStSystRL steuerfrei. 
 
 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 

 
Ist mangels ausreichender Aufzeichnungen nicht nachvollziehbar, 
inwieweit tatsächlich Aufwand bei den einzelnen Sportlern 
angefallen ist, und ist deshalb nicht überprüfbar, ob bei allen 
Sportlern die ihnen jeweils geleistete Zahlung nicht über eine 
Aufwandsentschädigung hinausgeht, schließt dies die Annahme 
eines Zweckbetriebs nach § 67a Abs. 3 Satz 1 AO aus. 
 
 
Zum Urteil 

 
 
 

XI R 8/20: 
Umsatzsteuerrecht-
liche Behandlung von 
"Marktgebühren" 
einer Erzeuger-
genossenschaft 
 
 
 
 
Beschluss vom 13. 
September 2022 

XI R 25/20: 
Steuerfreie 
Beförderung von 
kranken und 
verletzten Personen 
 
 
 
Urteil vom 24. August 
2022 
 
 
 
 

 
XI R 11/19: Sportliche 
Veranstaltungen als 
Zweckbetrieb  
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss vom 03. 
August 2022 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210246/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210246/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210245/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210245/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210243/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210243/
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Die Erweiterung einer nach § 4 Abs. 3 Satz 3 BpO 2000 zulässigen 
ersten Anschlussprüfung von einem auf drei Jahre bedarf keiner 
besonderen Begründung. Für die gerichtliche Überprüfung von 
Ermessensentscheidungen sind auch bei Prüfungsanordnungen 
die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten 
Verwaltungsentscheidung maßgeblich. 
 
 
Zum Urteil 

 
 
 
 
 
 
 

Rechtsprechung im Blog 
 

Steuerliche Behandlung eines punktuell satzungsdurchbrechenden 
inkongruenten Vorabgewinnausschüttungsbeschlusses 
Ein punktuell satzungsdurchbrechender Beschluss über eine inkongruente 
Vorabausschüttung, der von der Gesellschafterversammlung einstimmig gefasst 
worden ist und von keinem Gesellschafter angefochten werden kann, ist als 
zivilrechtlich wirksamer Ausschüttungsbeschluss entgegen der Sichtweise der 
Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom 17. 
Dezember 2013, BStBl I 2014, 63) der Besteuerung zugrunde zu legen. Ein 
Gesellschafter, an den nach einem solchen Beschluss kein Gewinn verteilt wird, 
verwirklicht nicht den Tatbestand der Einkünfteerzielung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 
Sachverhalt 
Der Kläger war in den Streitjahren 2012 bis 2015 zu 50% an einer GmbH 1 
beteiligt. Weiterer 50%-Gesellschafter war eine GmbH 2, deren alleiniger 
Gesellschafter der Kläger war. 
Die Gesellschafter der GmbH 1 fassten in den Streitjahren jeweils einstimmig 
Vorabausschüttungsbeschlüsse, mit denen die Vorabgewinne nur an die GmbH 2 
verteilt wurden. Der Gesellschaftsvertrag der GmbH 1 enthielt keine Regelungen 
zur Gewinnverteilung. Diese waren daher entsprechend der 
Beteiligungsverhältnisse zu verteilen (§ 29 Abs. 3 Satz 1 GmbHG). 
Das Finanzamt sah die Ausschüttungsbeschlüsse wegen der inkongruenten 
Verteilung der Vorabgewinne als zivilrechtlich nichtig an und unterwarf die 

XI R 32/19: 
Erweiterung einer 
Anschlussprüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss vom 03. 
August 2022 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210244/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210244/
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hälftigen Ausschüttungsbeträge beim Kläger als Einkünfte aus verdeckten 
Gewinnausschüttungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz 
(EStG) der Besteuerung. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH wies die Revision des Finanzamts gegen das zugunsten der Kläger 
ergangene Urteil des Finanzgerichts Münster als unbegründet zurück. 
Die einstimmig gefassten Ausschüttungsbeschlüsse seien als zivilrechtlich 
wirksame Gewinnverwendungs- und -verteilungsbeschlüsse der Besteuerung 
zugrunde zu legen. Es lägen daher nur offene Gewinnausschüttungen der GmbH 
1 an die GmbH 2 und keine Ausschüttungen an den Kläger vor. Eine Zurechnung 
der hälftigen Ausschüttungsbeträge beim Kläger aufgrund eines 
Gestaltungsmissbrauchs gemäß § 42 AO komme nicht in Betracht. 
Zivilrechtlich wirksam beschlossene inkongruente Ausschüttungen seien 
steuerlich anzuerkennen. Dem Kläger sei aufgrund der Ausschüttungen der 
GmbH 1 nur an die GmbH 2 auch kein gesetzlich nicht vorgesehener steuerlicher 
Vorteil i.S. des § 42 Abs. 2 Satz 1 AO entstanden. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 28. September 2022 (VIII R 20/20), veröffentlicht am 15. 
Dezember 2022, vgl. die Pressemitteilung 061/22. 
 
Spende an Tochtergesellschaft - Abgrenzung zur verdeckten Einlage 
Eine gemeinnützige Körperschaft (hier: eingetragener Verein) kann aus ihrem 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eine (begrenzt) abziehbare 
Spende i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG an ihre ebenfalls gemeinnützige 
Tochtergesellschaft leisten. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 
Streitig ist die Qualifizierung einer Zuwendung des Klägers an eine gemeinnützige 
Tochtergesellschaft als abziehbare Zuwendung (Spende) oder verdeckte Einlage. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision in Bezug auf die Bescheide über die Festsetzung der 
Solidaritätszuschläge 2014 und 2016 stattgegeben und die Entscheidung der 
Vorinstanz insoweit aufgehoben. Im Übrigen hat der BFH die Revision als 
unbegründet zurückgewiesen. 
Im Hinblick auf die durch das Finanzgericht geänderten Bescheide über 
Solidaritätszuschlag 2014 und 2016 erweist sich die Revision als im Ergebnis 
begründet. Das der Klage stattgebende Urteil kann insoweit keinen Bestand 
haben. Die Einwendungen des Klägers betreffen allein die Höhe der vom 
Finanzamt berücksichtigten Bemessungsgrundlage in Gestalt der 
Körperschaftsteuer. 
Mit einer Klage gegen den Solidaritätszuschlag kann jedoch gemäß § 1 Abs. 5 
Satz 1 des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 in der für die Streitjahre geltenden 
Fassung weder die Bemessungsgrundlage noch die Höhe des zu versteuernden 
Einkommens angegriffen werden. Dass in dem den Beteiligten nach der 
mündlichen Verhandlung bekanntgegebenen Tenor der getroffenen Entscheidung 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210239/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerliche-behandlung-eines-punktuell-satzungsdurchbrechenden-inkongruenten-vorabgewinnausschuettungsbeschlusses/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 
 

HIER 
 

insoweit ein Gegenstand "2014 bis 2016" angeführt worden war, stellt angesichts 
der korrekten Bezeichnung des Gegenstandes des Revisionsverfahrens ("2014 
und 2016") im Rubrum eine "offenbare Unrichtigkeit" dar, die der Korrektur 
unterliegt. 
Im Übrigen ist die Revision unbegründet. Das Finanzgericht hat ohne 
durchgreifenden Rechtsfehler eine verdeckte Einlage abgelehnt und die 
Zuwendung als Spende zum (begrenzten) Abzug zugelassen. 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) sind in den dort 
bestimmten Grenzen Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) einer 
Kapitalgesellschaft zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i.S. der §§ 52 bis 
54 AO einkommensmindernd abziehbar. Diese Vorschrift ist auch grundsätzlich 
auf nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG (partiell) steuerbefreite gemeinnützige 
Körperschaften anwendbar, soweit diese -wie vorliegend vom Finanzgericht 
festgestellt- aus ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben eine Spende an eine 
andere steuerbegünstigte (Tochter-)Körperschaft leisten. 
Ob es sich bei einer Zuwendung an die Tochtergesellschaft um eine verdeckte 
Einlage oder um eine Spende handelt, ist anhand einer Veranlassungsprüfung in 
Form eines Fremdvergleichs festzustellen, der im gerichtlichen Verfahren vom 
Finanzgericht anhand aller Umstände des konkreten Einzelfalls vorzunehmen ist. 
Hiervon ausgehend hat das Finanzgericht ohne durchgreifenden Rechtsfehler 
eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis und damit eine verdeckte 
Einlage verneint und eine (begrenzt) abziehbare Spende bejaht. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 13. Juli 2022 (I R 52/20), veröffentlicht am 15. Dezember 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
Business Meldungen 
Neuer § 38 EGAO - Tax CMS als Voraussetzung für eine nach Art und Umfang 
reduzierte Betriebsprüfung 
  
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2022 dem DAC7 
Umsetzungsgesetz und damit einem neuen § 38 EGAO zugestimmt. 
 
Weitere Einzelheiten zu den Neuerungen und die Kontaktinformationen unserer 
Experten finden Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter diesem Link. 
 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210236/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/234979/neuer-38-egao-tax-cms-als-voraussetzung-fuer-eine-nach-art-und-umfang-reduzierte-betriebspruefung/
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ZUM SEMINAR 

 
Talk am Abend „Konzerninterne Leistungsverrechnung“ in Essen 
  
Die Verrechnung konzerninterner Dienstleistungen ist immer noch das Topthema 
in Betriebsprüfungen. Mehr als 40 Prozent aller geprüften Unternehmen müssen 
empfindliche Einkommenskorrekturen hinnehmen. Zudem kann aufgrund der 
Vielzahl von Leistungsempfängern die resultierende Doppelbesteuerung häufig 
nur mithilfe zeit- und kostenintensiver Verständigungsverfahren vermieden 
werden. 
 
In unserem Talk am Abend „Konzerninterne Leistungsverrechnung“ am 16. 
Januar 2023 von 16:30 bis 19:00 Uhr in der PwC-Niederlassung Huyssenallee 58, 
45128 Essen möchten wir Ihnen die aktuellen Trends und Entwicklungen 
innerhalb der internen Leistungsverrechnung darlegen. 
 
Unsere Expert:innen Marcel Straub (Assurance), Silke Schelkmann (Advisory) 
und Sandra Rautenberg (Transfer Pricing) werden mit Ihnen die aktuellen 
Herausforderungen in der konzerninternen Leistungsverrechnung diskutieren, die 
Grundlagen erläutern und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Hierbei gehen 
sie insbesondere auf eine der häufigsten Leistungsbeziehungen, die IT- 
Verrechnung, ein. Darüber hinaus zeigen sie, wie eine prüfungssichere 
Gestaltung Ihrer Verfahren und Dokumentationen gelingen kann. 
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich über 
folgenden Link zur Veranstaltung an bzw. ab: www.pwc-events.com/talk-essen. 

 

Krieg in der Ukraine: Lagebild zur aktuellen Situation in der Ukraine, 20. 
Dezember 2022 
  
Überblick zur aktuellen Situation in der Ukraine 
 
Die Datei finden Sie hier: Lagebild Ukraine 

 
Terminplaner 
  
VAT in the Digital Age 
Webcast, 12.01. 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 

https://www.pwc-events.com/VAT
http://www.pwc-events.com/talk-essen
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235137/krieg-in-der-ukraine-lagebild-zur-aktuellen-situation-in-der-ukraine-20.-dezember-2022/?download=231715
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E-MAIL SENDEN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: (0 69) 95 85-5680 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: (0 511) 53 57-3242 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
damit widerrufen 
 
© 2022 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 

. 
 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
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